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Nr. 5 – 2019 
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Mitteilung der Disziplinarkommission 
 

Publikation der Sanktionen gegen Trainer/Funktionäre/ 
Zuschauer und Vereine 

 
Periode vom 1.04. bis 30.04.2019: 
 
FC Besa Biel: Wegen Reklamieren gegen den SR durch den Trainer mit anschliessen-
dem Platzverweis anlässlich des 2. Liga-Spieles US Boncourt – FC Besa Biel vom 
13.04.2019 wird der Verein mit CHF 200.00 gebüsst. 
 
SC Burgdorf: Wegen unsportlichem Verhalten des Trainers mit anschliessendem Platz-
verweis anlässlich des Junioren D-Spieles FC Bützberg/Aarwangen – SC Burgdorf b vom 
6.4.2019 wird der Verein mit CHF 200.00 gebüsst. 
 
FC Cornol-La Baroche: Wegen unsportlichem Verhalten von Zuschauern anlässlich des 
Junioren D-Spieles FC Köniz a – FC Cornol-La Baroche a vom 13.4.2019 wird der Verein 
mit CHF 200.00 gebüsst. 
 
AS Italica: Wegen grober Beleidigung des SR durch den Trainer mit anschliessendem 
Platzverweis anlässlich des 4. Liga-Spieles FC Azzurri Bienne – AS Italica vom 6.4.2019 
wird der Verein mit CHF 400.00 gebüsst. 
 
FC Roggwil: Wegen unsportlichem Verhalten und Beleidigung des SR durch den Trainer 
anlässlich des Junioren B-Spieles FC Roggwil/Wynau – FC Bützberg vom 20.04.2019 
wird der Verein mit CHF 300.00 gebüsst. 
 
FC Schönbühl: Wegen Reklamieren gegen den SR durch den Trainer mit anschliessen-
dem Platzverweis anlässlich des Junioren B-Spieles FC Wyler – FC Schönbühl b vom 
24.4.2019 wird der Verein mit CHF 200.00 gebüsst. 
 
KF Shqiponja: Wegen grob unsportlichem Verhalten von Zuschauern und Betreten des 
Spielfeldes anlässlich des 3. Liga-Spieles FC Zollbrück – KF Shqiponja vom 27.4.2019 
wird der Verein mit CHF 400.00 gebüsst. 
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FC Steffisburg: Wegen Reklamieren gegen den SR durch den Trainer mit anschliessen-
dem Platzverweis anlässlich des 5. Liga-Spieles FC Steffisburg – FC Roggwil vom 
6.4.2019 wird der Verein mit CHF 200.00 gebüsst. 
 
FC Zollbrück: Wegen unsportlichem Verhalten durch Beleidigung eines Gegenspielers 
durch den Assistenztrainer mit anschliessendem Platzverweis anlässlich des 3. Liga-
Spieles FC Zollbrück – KF Shqiponja vom 27.4.2019 wird der Verein mit CHF 300.00 ge-
büsst. 
 

Strafen aus Vergehen anlässlich des regionalen FVBJ-Ausscheidungs- 
Turnieres vom 8.5.2019 der Schülermeisterschaft / CS-Cup 

 
SC Holligen 94: 
Junior B, geb. 2003, wird wegen einer groben Tätlichkeit und massiver Bedrohung für 10 
Spiele gesperrt und mit einer Busse von CHF 100.00 bestraft. 
 
Junior B, geb. 2003, wird wegen einer groben Tätlichkeit an einem Gegenspieler für 3 
Spiele gesperrt. 
 
Junior B, geb. 2003, wird wegen einer groben Tätlichkeit für 3 Spiele gesperrt. 
 
FC Weissenstein: 
Junior C, geb. 2004, wird wegen einer Tätlichkeit und grober Beleidigung und Bedrohung 
eines Lehrers für 8 Spiele gesperrt und mit einer Busse von CHF 80.00 bestraft. 
 
Junior B, geb. 2003, wird wegen groben Tätlichkeiten für 8 Spiele gesperrt. Da der Spie-
ler im Moment inaktiv ist, wird die Sperre aufgeschoben, bis er wieder aktiviert wird. 
 

Mitteilungen zum Spielbetrieb 
 

Hinweise zum Saisonende 2019/2020 
 
Einsatz in den letzten 3 Meisterschaftsspielen 
Gemäss Art. 165, Absatz 2 WR SFV, sind in den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie 
in Entscheidungs- oder Aufstiegsspielen der Meisterschaft des FVBJ Amateure in unteren 
Aktiv-Teams eines Klubs unabhängig vor ihrem Alter nur spielberechtigt, wenn sie in der 
Rückrunde der laufenden Saison nicht mehr als 4 (vier) Meisterschaftsspiele in einem 
oberen Aktiv-Team des gleichen Klubs oder eines mit diesem gruppierten Klub ganz oder 
teilweise bestritten haben. 
 
Eine automatische Kontrolle durch die IT erfolgt nicht. Die Kontrolle funktioniert nur nach 
dem Prinzip der Anzeige/Meldung durch die Vereine gemäss WR SFV, Art. 175. 
 
Gruppierungen 
Das SFV-Reglement regelt alle Aspekte der Gruppierungen. Bewilligte Gruppierungen 
bleiben solange gültig, als sie die Voraussetzungen gemäss Reglement erfüllen. Für Ver-
eine, die bei den Aktiven in die 2. Liga regional aufsteigen, sind Gruppierungen unzuläs-
sig und müssen aufgehoben werden. Für neue Gruppierungen ist bis spätestens 30. Juni 
bei der Geschäftsstelle FVBJ das entsprechende Formular einzureichen. 
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Welche Kolonne der Tabelle für die Aufsteiger kommt zur Anwendung? 
Bei den Aktiven richtet sich die Zahl der Absteiger und Aufsteiger nach der Anzahl Ab-
steiger aus der 2. Liga interregional. Die entsprechenden Tabellen finden Sie in den Wei-
sungen Spielbetrieb 2018/2019. Die Ranglisten sind jedoch erst am 12.06.2019, ab 12.00 
Uhr, definitiv, wenn die Strafen aus den letzten Spielen verarbeitet und verfügt sind. 
 
Publikation der zusätzlichen Auf-und Absteiger am Ende der Saison 
Aufgrund der Striche in den Internet-Ranglisten sind die ordentlichen Auf-/und Absteiger 
ersichtlich. Am 12. Juni 2019 werden nach der Verarbeitung der Strafen die zusätzlichen 
Auf- oder Absteiger ermittelt und anschliessend unter den NEWS publiziert. 
 
 

Hinweise zum Saisonbeginn 2019/2020 
 
Mannschaftsmeldungen für die Saison 2019/2020 
Die Clubcorner-Verantwortlichen erhalten via Mail ein Schreiben mit ergänzenden Infor-
mationen zur Mannschaftsmeldung erhalten. Die Mannschaftsmeldungen sind bis spä-
testens Montag, 10. Juni 2019, elektronisch einzureichen. 
 
Gruppeneinteilung für die Saison 2019/2020 
Die Wettspielkommission nimmt die Gruppeneinteilung am Mittwoch, 19. Juni 2019, ab 
18.00 vor. Die Gruppen der Aktiven, der Frauen, der Juniorinnen und der Junioren A-C 
werden anschliessend laufend, spätestens bis Freitag, 21. Juni 2019, aufgeschaltet. Die 
Gruppeneinteilung im Bereich KIFU (D-G) erfolgt durch die Kreisverbände und wird spä-
ter aufgeschaltet.  
 
Wie verläuft die Saison 2019/2020? 
Wann die Saison beginnt und z.B. wann die Cuprunden angesetzt sind, finden sie im 
Grundspielplan unter Verband/Dokumentationen/Wettspielkommission. 
 
Berner Cup 2019/2029 
Der Cup richtet sich nach dem Reglement für den Berner Cup und für die Qualifikation für 
den Schweizer Cup. Die Termine sind aus dem Grundspielplan ersichtlich. Die Spiele 
müssen am festgelegten Spieltermin stattfinden. Sie können allenfalls – im Einverständ-
nis mit dem Gegner – vorgezogen werden. Ist eine Runde auf Mittwoch angesetzt, gilt 
auch der Donnerstag als offizieller Spieltermin. Im Berner Cup werden in allen Kategorien 
keine Verlängerungen gespielt bei Unentschieden nach der regulären Spielzeit. 
 
Die Teams der 2. Liga regional und der CCJL B und C erhalten in der 1. Runde ein Frei-
los und greifen erst in der 2. Runde in den Cup-Wettbewerb ein. 
 
Fixer Spieltag und Anspielzeit pro Team 
Im Clubcorner besteht (mit Ausnahme der Vereine in der Gemeinde Bern) die Möglich-
keit, jedem Team einen fixen Spieltag und eine fixe Anspielzeit zuzuteilen. Diese Daten 
werden alsdann beim Aufschalten der Spielpläne übernommen. 
 
 
 
 

Mitteilungen zum Juniorinnen-und Frauenfussball 
 
Juniorinnen FF-15 
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Neu organisiert der SFV auch einen Schweizer Cup für Juniorinnen FF-15. Im Rahmen 
des Berner Cup wird während der Herbstrunde das teilnahmeberechtigte FVBJ-Team 
ausgespielt. Der FVBJ kann mindestens ein Team anmelden. Ob der FVBJ ein zweites 
Team anmelden kann, wird erst im August vom SFV festgelegt. 
 
Die Anmeldung für den Berner Cup FF-15 und FF-19 erfolgt über die Mannschaftsmel-
dung. 
 
Frauen 2. und 3. Liga 
Auf Grund der Rangliste der 1. Liga ist davon auszugehen, dass kein FVBJ-Team in die 
2. Liga absteigen wird.  
 
Angesicht dieser Ausgangslage und um in der 2. und 3. Liga wieder den Sollbestand von 
10 Teams pro Gruppe zu haben, hat die Wettspielkommission folgendes entscheiden: 
 
Sofern sich der Gruppensieger oder der Gruppenzweite für einen Aufstieg in die 1. Liga 
entscheidet, müssten nur die beiden Gruppenletzten aus der 2. Liga in die 3. Liga abstei-
gen. Sollte hingeben weder der Gruppensieger noch der Gruppenzweite in die 1. Liga 
aufsteigen, bleibt es bei drei Absteigern aus der 2. Liga in die 3. Liga (wie mit dem Strich 
in der Rangliste angedeutet). 
 
Die 2. Liga-Gruppe wird alsdann in der neuen Saison 2019/2020 wieder den Sollbestand 
von 10 Teams umfassen. Drei Absteiger aus der 2. Liga in die 3. Liga bedeutet, dass aus 
der 3. Liga der schlechtere Drittletzte in die 4. Liga absteigt, damit auch in der 3. Liga der 
Sollbestand von 20 Teams (2 x 10) erreicht wird. 
 
 
 

Departement Spielbetrieb / Geschäftsstelle FVBJ 


